
Stipendium der Aktion Österreich - Ungarn für die Gyula Andrassy Deutschsprachige Universität Budapest 
| Herkunftsland | Afghanistan; Ägypten; Albanien; Algerien; Amerikanisch Samoa; Amerikanisch-

Ozeanien; Amerikanische Jungferninseln; Andorra; Angola; Anguilla; Antarktis; 
Antigua und Barbuda; Äquatorialguinea; Argentinien; Armenien; Aruba; 
Aserbaidschan; Äthiopien; Australien; Bahamas; Bahrain; Bangladesch; Barbados; 
Belgien; Belize; Benin; Bermuda; Bhutan; Bolivien; Bosnien und Herzegowina; 
Botsuana; Bouvetinsel; Brasilien; Britische Jungferninseln; Britisches Territorium 
im indischen Ozean; Brunei Darussalam; Bulgarien; Burkina Faso; Burundi; Chile; 
China; Cookinseln; Costa Rica; Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste); Dänemark; 
Deutschland; Dominica; Dominikanische Republik; Dschibuti; Ecuador; El 
Salvador; Eritrea; Estland; Falkland Inseln (Malwinien); Färöer; Fidschi; Finnland; 
Frankreich; Französisch-Guyana; Französisch-Polynesien; Französische Süd- und 
Antarktisgebiete; Gabun; Gambia; Georgien; Ghana; Gibraltar; Grenada; 
Griechenland; Grönland; Guadeloupe; Guam; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; 
Guyana; Haiti; Heard und McDonald Inseln; Honduras; Hong Kong; Indien; 
Indonesien; Irak; Iran, Islamische Republik; Irland; Island; Israel; Italien; Jamaika; 
Japan; Jemen; Jordanien; Kaimaninseln; Kambodscha; Kamerun; Kanada; Kap 
Verde; Kasachstan; Katar; Kenia; Kirgisistan; Kiribati; Kokosinseln; Kolumbien; 
Komoren; Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire); Kongo, Republik; Korea, 
demokratische Volksrepublik; Korea, Republik; Kroatien; Kuba; Kuwait; Laos, 
demokratische Volksrepublik; Lesotho; Lettland; Libanon; Liberia; Libysch-
arabische Dschamahirija (Libyen); Liechtenstein; Litauen; Luxemburg; Macao; 
Madagaskar; Malawi; Malaysia; Malediven; Mali; Malta; Marokko; Marshallinseln; 
Martinique; Mauretanien; Mauritius; Mayotte; Mazedonien; Mexiko; Mikronesien; 
Moldau, Republik; Monaco; Mongolei; Montenegro; Montserrat; Mosambik; 
Myanmar (Burma); Namibia; Nauru; Nepal; Neukaledonien; Neuseeland; Nicaragua; 
Niederlande; Niederländische Antillen; Niger; Nigeria; Niue; Nördliche Marianen; 
Norfolkinseln; Norwegen; Oman; Österreich; Pakistan; Palästina (besetzte 
Gebiete); Palau; Panama; Papua-Neuguinea; Paraguay; Peru; Philippinen; 
Pitcairninsel; Polen; Portugal; Puerto Rico; Reunion; Ruanda; Rumänien; 
Russische Föderation; Salomonen; Sambia; Samoa; San Marino; Sao Tome und 
Principe; Saudi-Arabien; Schweden; Schweiz; Senegal; Serbien; Seychellen; Sierra 
Leone; Simbabwe; Singapur; Slowakei; Slowenien; Somalia; Spanien; Sri Lanka; 
St. Helena; St. Kitts und Nevis; St. Lucia; St. Pierre und Miquelon; St. Vincent und 
die Grenadinen; Südafrika; Sudan; Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln; 
Suriname; Svalbard und Jan Mayen; Swasiland; Syrien, Arabische Republik; 
Tadschikistan; Taiwan; Tansania, Vereinigte Republik; Thailand; Timor-Leste; 
Togo; Tokelau; Tonga; Trinidad und Tobago; Tschad; Tschechische Republik; 
Tunesien; Türkei; Turkmenistan; Turks- und Caicosinseln; Tuvalu; Uganda; 
Ukraine; Ungarn; Uruguay; Usbekistan; Vanuatu; Vatikan; Venezuela; Vereinigte 
Arabische Emirate; Vereinigte Staaten von Amerika; Vereinigtes Königreich von 
Grossbritannien und Nordirland; Vietnam; Wallis und Futuna; Weihnachtsinsel; 
Weißrussland; Westsahara; Zentralafrikanische Republik; Zypern 

| Zielland | Ungarn 
| Fachbereich | Naturwissenschaften 

Technische Wissenschaften 
Humanmedizin 
Land- und Forstwirtschaft, Veterinärmedizin 
Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Geisteswissenschaften und Theologie 
Künstlerische Studien 

| Hauptförderart | Stipendien 
| Förderart | Semester- oder Jahresstipendium 
| Finanzierung | national 
| Zielgruppe | Graduates 

Postgraduates 



| Förderungsvergebende 
Stelle | 

Aktion Österreich - Ungarn im Auftrag und aus Mitteln des österreichischen 
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

| Dauer | 10 Monate (10 Monate Verlängerung möglich) 
| Kontingent | 10 Stipendien 
| Dienstleistung | Monatlicher Stipendienbetrag: 75.000,00 HUF 

Stipendiatinnen bzw. Stipendiaten, die nicht Staatsbürger eines Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union sind, können einen Zuschuss zum Studienbeitrag erhalten. 
  

| Einreichtermin | 15. 09. 2010  
 

 

| Einreichstelle | Die Bewerbung ist NUR elektronisch unter: www.scholarships.at möglich.  
| Bewerbungsformular | Die Bewerbung ist NUR elektronisch unter: www.scholarships.at möglich.  

| Hinweise zur Bewerbung | 
Allgemeine Hinweise für Bewerber bzw. Bewerberinnen:  

1. Für alle Stipendien gilt der Grundsatz des Wettbewerbs, d.h., von mehreren sehr guten Kandidaten bzw.
Kandidatinnen können nur die Bestgereihten gefördert werden (es besteht kein Rechtsanspruch).  

Information für österreichische Bewerberinnen bzw. Bewerber bzw. Bewerberinnen: Auf die Studienbeihilfe während 
des Auslandsstudiums bzw. die erhöhte Beihilfe für ein Auslandsstudium, die aufgrund der sozialen Bedürftigkeit im
Rahmen des geltenden Studienförderungsgesetzes vergeben werden, besteht ein Rechtsanspruch! 

2. Die Stipendiaten bzw. Stipendiatinnen sind verpflichtet, am Studienort anwesend zu sein und ihrer Studien- und 
Forschungstätigkeit nachzugehen. 

3. Den Stipendiaten bzw. Stipendiatinnen ist während des Stipendienaufenthaltes keine auf Erwerb gerichtete 
Nebentätigkeit gestattet. 

4. Die Stipendien sind für Einzelpersonen bemessen, nicht aber für mitreisende Angehörige. 

5. Die Kosten für die ärztliche Versorgung bei Auslandsaufenthalten innerhalb der EU verrechnen die jeweiligen
nationalen Versicherungsträger. Bei Stipendienaufenthalten in EU-Staaten sollten Sie die Europäische 
Krankenversicherungskarte mitnehmen.  

6. Der Bewerber bzw. die Bewerberin nimmt in Hinblick auf § 1 des österreichischen Datenschutzgesetzes, BGBl.Nr.
165/1999 in der geltenden Fassung zur Kenntnis, dass die in der Bewerbung enthaltenen personenbezogenen Daten
an die bearbeitende Stelle und die Vertragspartner sowie im Austausch an andere Stipendien vergebende Stellen in
Österreich weitergegeben werden, und erteilt seine ausdrückliche Zustimmung hiezu. 

7. Unvollständige bzw. nicht termingerecht eingereichte Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. 

8. Stipendien sind zum zuerkannten Termin anzutreten. 

Bewerbungsvoraussetzungen: 

- An einer staatlich anerkannten Universität, Hochschule oder Fachhochschule grossteils durchgeführtes und 
abgeschlossenes Studium. Abschluss der für die Verleihung des akademischen Grades jeweils erforderlichen
Prüfungen, wissenschaftlichen Arbeiten bzw. Praktika nach dem 1.4.2007. Bei Universitätslehrenden entfällt diese 
Frist. 

- Im Falle von Wehr- bzw. Zivildienst oder Karenz (Kinderbetreuung) kann die Erreichung des akademischen Grades
bis zu 12 Monate früher erfolgt sein. 



- Geboren am oder nach dem 1.2.1975 (bei Universitätslehrenden: geboren am oder nach dem 1.2.1970) 

- Von der OeAD (Österreichischer Austauschdienst)-GmbH vermittelte Lektoren bzw. Lektorinnen können sich nur 
bewerben, sofern sie nicht in Budapest tätig waren. 

- 2 Empfehlungsschreiben von habilitierten Hochschullehrenden, auf den dafür vorgesehenen Formularen: 
http://www.omaa.hu/dok/empfrot.doc 

- Nachweis der Aufnahme an der Deutschsprachigen Universität Budapest (kann bis zur allfälligen Stipendien
Zuerkennung nachgereicht werden). 

- Ausgeschlossen sind Bewerber bzw. Bewerberinnen, die schon einmal ein Stipendium des österreichischen 
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung für den postgradualen Bereich erhalten haben. 

Achtung: Das Stipendium dient der Absolvierung eines Vollzeit-Master-Studienvorhabens an der Deutschsprachigen 
Universität Budapest, das am 1.9.2010 begonnen wird oder am 1.1.2009 begonnen worden ist. Dieses Studium
muss eine sinnvolle Erweiterung des bereits abgeschlossenen Studiums im Hinblick auf das Berufsziel darstellen.
Reine Berufsfortbildung wird nicht gefördert. Das Stipendium wird für 10 Monate vergeben. Eine einmalige
Verlängerung um 10 Monate ist bei ausgezeichnetem Studienerfolg möglich, wenn die erste Zuerkennung im ersten
Studienjahr erfolgt ist. 
| Auswahl | 
1. Vorauswahl auf Grund der schriftlichen Unterlagen. Bewertet werden: Studienverlauf, Plausibilität, 
Mitteleuropabezug und Motivation 
2. Die 20 Bestgereihten werden zu persönlichen Interviews eingeladen. 
3. Auswahlinterviews durch eine Kommission. Bewertet werden: das Vorhaben und seine Bedeutung für die weitere 
berufliche bzw. wissenschaftliche Entwicklung, Studienverlauf, fachliche Qualifikationen (z.B. Publikationen), 
Zusatzqualifikationen, allgemeiner persönlicher Eindruck 
| Sonstige Information | 
für das Studium: www.andrassyuni.hu 
für das Stipendium: Geschäftsführung der Aktion Österreich- Ungarn (AÖU) in Ungarn: 
Adresse: Budapest, Bródy Sándor u. 16 
Postadresse: H-1462 Budapest, Pf. 706 
Tel./Fax: 0036-1-266-7474 
E-Mail: omaa@omaa.hu 
Web: omaa@omaa.hu 

 


